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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1992

Norm

EO §394

Rechtssatz

Der Partei, die die EV unberechtigt beantragt hat, ist der gesamte Zeitraum, während dessen sie wirksam war, als

rechtswidriges Verhalten zuzurechnen.

Entscheidungstexte

3 Ob 1038/92
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